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Anlage 1 

Übersicht über die geänderten/ neu eingeführten Paragraphen im BauGB im 

Zusammenhang Gesetz zur Beschleunigung des Wohnungsbaus und zur 

Wohnraumsicherung vom 27.10.2025 

 

Unverändert      Neu Weggefallen 

§ 31 Ausnahmen und Befreiungen  

(1) Von den Festsetzungen des Bebauungsplans können solche Ausnahmen zugelassen werden, 

die in dem Bebauungsplan nach Art und Umfang ausdrücklich vorgesehen sind. 

(2) Von den Festsetzungen des Bebauungsplans kann befreit werden, wenn die Grundzüge der 

Planung nicht berührt werden und 

1. Gründe des Wohls der Allgemeinheit, einschließlich der Wohnbedürfnisse der 

Bevölkerung, des Bedarfs zur Unterbringung von Flüchtlingen oder Asylbegehrenden, des 

Bedarfs an Anlagen für soziale Zwecke und des Bedarfs an einem zügigen Ausbau der 

erneuerbaren Energien, die Befreiung erfordern oder  

2. die Abweichung städtebaulich vertretbar ist oder 

3. die Durchführung des Bebauungsplans zu einer o0enbar nicht beabsichtigten Härte 

führen würde 

und wenn die Abweichung auch unter Würdigung nachbarlicher Interessen mit den ö0entlichen 

Belangen vereinbar ist. 

(3) In einem Gebiet mit einem angespannten Wohnungsmarkt, das nach § 201a bestimmt ist, 

kann Mit Zustimmung der Gemeinde kann im Einzelfall oder in mehreren vergleichbaren Fällen 

von den Festsetzungen des Bebauungsplans zugunsten des Wohnungsbaus befreit werden, 

wenn die Befreiung auch unter Würdigung nachbarlicher Interessen mit den ö0entlichen 

Belangen vereinbar ist. Die Befreiung nach Satz 1 ist mit ö0entlichen Belangen insbesondere 

dann nicht vereinbar, wenn sie aufgrund einer überschlägigen Prüfung voraussichtlich 

zusätzliche erhebliche Umweltauswirkungen hat. [ehem. Sätze 20. entfallen] 

 

§ 34 Zulässigkeit von vorhaben innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile  

(1) Innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile ist ein Vorhaben zulässig, wenn es sich 

nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die 

überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt und die Erschließung 

gesichert ist. Die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse müssen gewahrt 

bleiben; das Ortsbild darf nicht beeinträchtigt werden. 

(2) Entspricht die Eigenart der näheren Umgebung einem der Baugebiete, die in der auf Grund 

des § 9a erlassenen Verordnung bezeichnet sind, beurteilt sich die Zulässigkeit des Vorhabens 

nach seiner Art allein danach, ob es nach der Verordnung in dem Baugebiet allgemein zulässig 

wäre; auf die nach der Verordnung ausnahmsweise zulässigen Vorhaben ist § 31 Absatz 1, im 

Übrigen ist § 31 Absatz 2 und 3 Satz 1 über die Befreiung entsprechend anzuwenden. 
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(3) Von Vorhaben nach Absatz 1 oder 2 dürfen keine schädlichen Auswirkungen auf zentrale 

Versorgungsbereiche in der Gemeinde oder in anderen Gemeinden zu erwarten sein. 

(3a) Vom Erfordernis des Einfügens in die Eigenart der näheren Umgebung nach Absatz 1 Satz 1 

kann im Einzelfall abgewichen werden, wenn die Abweichung 

1. einem der nachfolgend genannten Vorhaben dient: 

a) der Erweiterung, Änderung, Nutzungsänderung oder Erneuerung eines 

zulässigerweise errichteten Gewerbe- oder Handwerksbetriebs, 

b) der Erweiterung, Änderung oder Erneuerung eines zulässigerweise errichtenden, 

Wohnzwecken dienenden Gebäudes zulässigerweise errichteter Gebäude, wenn 

hierdurch neue Wohnungen gescha0en oder vorhandener Wohnraum wieder nutzbar 

wird, oder 

c) der Nutzungsänderung einer zulässigerweise errichteten baulichen Anlage zu 

Wohnzwecken, einschließlich einer erforderlichen Änderung oder Erneuerung, 

2. städtebaulich vertretbar ist und 

3. auch unter Würdigung nachbarlicher Interessen mit den ö0entlichen Belangen vereinbar ist. 

Satz 1 findet keine Anwendung auf Einzelhandelsbetriebe, die die verbrauchernahe Versorgung 

der Bevölkerung beeinträchtigen oder schädliche Auswirkungen auf zentrale 

Versorgungsbereiche in der Gemeinde oder in anderen Gemeinden haben können. In den Fällen 

des Satzes 1 Nummer 1 Buchstabe b und c kann darüber hinaus vom Erfordernis des Einfügens 

im Einzelfall im Sinne des Satzes 1 in mehreren vergleichbaren Fällen abgewichen werden, wenn 

die übrigen Voraussetzungen des Satzes 1 vorliegen und die Aufstellung eines Bebauungsplans 

nicht erforderlich ist. 

(3b) Mit Zustimmung der Gemeinde kann im Einzelfall oder in mehreren vergleichbaren Fällen 

vom Erfordernis des Einfügens in die nähere Umgebung abgewichen werden, wenn das 

Vorhaben der Errichtung eines Wohngebäudes dient und auch unter Würdigung nachbarlicher 

Interessen mit den ö0entlichen Belangen vereinbar ist. 

(4) Die Gemeinde kann durch Satzung 

1. die Grenzen für im Zusammenhang bebaute Ortsteile festlegen, 

2. bebaute Bereiche im Außenbereich als im Zusammenhang bebaute Ortsteile festlegen, wenn 

die Flächen im Flächennutzungsplan als Baufläche dargestellt sind, 

3. einzelne Außenbereichsflächen in die im Zusammenhang bebauten Ortsteile einbeziehen, 

wenn die einbezogenen Flächen durch die bauliche Nutzung des angrenzenden Bereichs 

entsprechend geprägt sind. 

Die Satzungen können miteinander verbunden werden. 

(5) Voraussetzung für die Aufstellung von Satzungen nach Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 und 3 ist, 

dass 

1. sie mit einer geordneten städtebaulichen Entwicklung vereinbar sind, 
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2. die Zulässigkeit von Vorhaben, die einer Pflicht zur Durchführung einer 

Umweltverträglichkeitsprüfung nach Anlage 1 zum Gesetz über die 

Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegen, nicht begründet wird und 

3. keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Absatz 6 Nummer 7 Buchstabe b 

genannten Schutzgüter oder dafür bestehen, dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung 

oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes zu beachten sind. 

In den Satzungen nach Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 und 3 können einzelne Festsetzungen nach § 

9 Absatz 1 und 3 Satz 1 sowie Absatz 4 getro0en werden. § 9 Absatz 6 und § 31 sind 

entsprechend anzuwenden. Auf die Satzung nach Absatz 4 Satz 1 Nummer 3 sind ergänzend § 

1a Absatz 2 und 3 und § 9 Absatz 1a entsprechend anzuwenden; ihr ist eine Begründung mit den 

Angaben entsprechend § 2a Satz 2 Nummer 1 beizufügen. 

(6) Bei der Aufstellung der Satzungen nach Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 und 3 sind die Vorschriften 

über die Ö0entlichkeits- und Behördenbeteiligung nach § 13 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 und 3 

sowie Satz 2 entsprechend anzuwenden. Auf die Satzungen nach Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 bis 

3 ist § 10 Absatz 3 entsprechend anzuwenden. 

 

§ 36a Zustimmung der Gemeinde  

(1) Vorhaben nach § 31 Absatz 3 und § 34 Absatz 3b sind nur mit Zustimmung der Gemeinde 

zulässig, auch wenn die Gemeinde selbst die zuständige Bauaufsichtsbehörde ist. Die 

Gemeinde erteilt die Zustimmung, wenn das Vorhaben mit ihren Vorstellungen von der 

städtebaulichen Entwicklung und Ordnung vereinbar ist. Sie kann ihre Zustimmung unter der 

Bedingung erteilen, dass der Vorhabenträger sich verpflichtet, bestimmte städtebauliche 

Anforderungen einzuhalten. Die Zustimmung der Gemeinde gilt als erteilt, wenn sie nicht binnen 

drei Monaten nach Eingang des Ersuchens der Genehmigungsbehörde verweigert wird; § 36 

Absatz 2 Satz 2 zweiter Halbsatz gilt entsprechend.  

(2) Die Gemeinde kann der betro1enen Ö1entlichkeit vor der Entscheidung über die Zu-

stimmung Gelegenheit zur Stellungnahme zu dem Antrag innerhalb angemessener Frist geben, 

höchstens jedoch innerhalb eines Monats. In diesem Fall verlängert sich die nach Absatz 1 Satz 

4 anzuwendende Entscheidungsfrist um die Dauer der Stellungnahmefrist.  

(3) Die Entscheidung der Gemeinde über die Zustimmung kann nur im Rahmen des 

Rechtsbehelfsverfahrens gegen die Zulassungsentscheidung überprüft werden. 

 

 § 246e Befristete Sonderregelung für den Wohnungsbau  

(1) Mit Zustimmung der Gemeinde kann bis zum Ablauf des 31. Dezember 2030 von den 

Vorschriften dieses Gesetzbuchs oder den aufgrund dieses Gesetzbuchs erlassenen 

Vorschriften abgewichen werden, wenn die Abweichung unter Würdigung nachbarlicher 

Interessen mit den ö1entlichen Belangen vereinbar ist und einem der folgenden Vorhaben dient:  

1. der Errichtung Wohnzwecken dienender Gebäude,  

2. der Erweiterung, Änderung oder Erneuerung zulässigerweise errichteter Gebäude, wenn 

hierdurch neue Wohnungen gescha1en oder vorhandener Wohnraum wieder nutzbar wird, oder  
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3. der Nutzungsänderung zulässigerweise errichteter baulicher Anlagen zu Wohnzwecken, 

einschließlich einer erforderlichen Änderung oder Erneuerung.  

Hat eine Abweichung für Vorhaben im Außenbereich oder eine Abweichung von 

Bebauungsplänen nach überschlägiger Prüfung voraussichtlich zusätzliche erhebliche Umwelt-

auswirkungen, ist eine Strategische Umweltprüfung nach den §§ 38 bis 46 des Gesetzes über die 

Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen. Bei Vorhaben nach den Nummern 18.7 und 18.8 

der Anlage 1 zum Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung bleibt die Verpflichtung zur 

Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung oder einer allgemeinen Vorprüfung des 

Einzelfalls unberührt. Seite - 2 -  

(2) Für die Zustimmung der Gemeinde nach Absatz 1 Satz 1 gilt § 36a entsprechend.  

(3) Im Außenbereich sind die Absätze 1 und 2 nur auf Vorhaben anzuwenden, die im räumlichen 

Zusammenhang mit Flächen stehen, die nach § 30 Absatz 1, Absatz 2 oder § 34 zu beurteilen 

sind. § 18 Absatz 2 Satz 2 und Absatz 3 Satz 1 des Bundesnatur-schutzgesetzes ist 

anzuwenden.3  

(4) Die Befristung nach Absatz 1 Satz 1 bezieht sich nicht auf die Geltungsdauer einer 

Genehmigung, sondern auf den Zeitraum, bis zu dessen Ende im bauaufsichtlichen Ver-fahren 

von der Vorschrift Gebrauch gemacht werden kann.  

(5) Wird ein Vorhaben nach Absatz 1 zugelassen, können in entsprechender Anwendung der 

Absätze 1 bis 4 auch zugelassen werden:  

1. den Bedürfnissen der Bewohner dienende Anlagen für kulturelle, gesundheitliche und 

soziale Zwecke,  

2. Läden, die zur Deckung des täglichen Bedarfs für die Bewohner dienen.  

 


